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86. Änderung des Flächennutzungsplanes

Mit der Aufhebung der Konzentrationszonen entfällt die
Ausschlusswirkung für die Errichtung und den Betrieb
von Windkraftanlagen gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB.
Für derartige Vorhaben gilt die allgemeine Privilegierung

gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB.
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AUFSTELLUNGSVERFAHREN
für die 86. Änderung des Flächennutzungsplanes

Öffentliche Auslegung

Frühzeitige Unterrichtung

Feststellungsbeschluss

Aufstellungsbeschluss

Genehmigung

Inkrafttreten

Ausfertigungsvermerk

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat am                          gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches 

beschlossen, die Aufstellung der 86. Änderung zur Aufhebung der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes 

(Windenergie)  – Entwurf mit Begründung – öffentlich auszulegen.  

Nottuln, den

................................................................

Bürgermeister

Die Aufstellung der 86. Änderung zur Aufhebung der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes (Windenergie)  

– Entwurf mit Begründung – hat gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches in der Zeit vom                          bis

                          einschließlich öffentlich ausgelegen.

Die öffentliche Auslegung wurde am                          ortsüblich bekannt gemacht.

Diese Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gemäß § 4 

Absatz 2 des Baugesetzbuches durchgeführt.

Nottuln, den

...............................................................

Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat am                          gemäß § 2 und § 2a des Baugesetzbuches 

beschlossen, die Aufstellung der 86. Änderung zur Aufhebung der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes 

(Windenergie) mit dem in § 5 BauGB genannten Inhalt aufzustellen.

Dieser Beschluss wurde am                          ortsüblich bekannt gemacht.

Nottuln, den

.................................................................

Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches am                          über die 

vorgebrachten Anregungen und Bedenken entschieden und die Aufstellung der 86. Änderung zur Aufhebung 

der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes (Windenergie) einschließlich Begründung festgestellt.

Nottuln, den

.................................................................

Bürgermeister

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

über die Aufstellung der 86. Änderung zur Aufhebung der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes (Wind-

energie) hat in der Zeit vom                          bis                          einschließlich gemäß § 3 Absatz 1 und § 4 

Absatz 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.

Nottuln, den

.................................................................

Bürgermeister

Diese Aufstellung der 86. Änderung zur Aufhebung der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes (Wind-

energie) ist gemäß § 6 Absatz 1 des Baugesetzbuches mit Verfügung vom                          genehmigt worden.

Münster, den

Az.:

       

.................................................................                             

Die Bezirksregierung

Im Auftrag:

Die Genehmigung der Aufstellung der 86. Änderung zur Aufhebung der 45. Änderung des Flächennutzungs-

planes (Windenergie) ist gemäß § 6 Absatz 5 des Baugesetzbuches am                          ortsüblich bekannt 

gemacht worden.

Mit dieser Bekanntmachung wird die 86. Änderung zur Aufhebung der 45. Änderung des Flächennutzungs-

planes (Windenergie) wirksam.  

Nottuln, den

.................................................................

Bürgermeister

Es wird hiermit bestätigt, dass die vorliegende Ausfertigung dieser Aufstellung der 86. Änderung zur Aufhe-

bung der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes (Windenergie) dem Feststellungsbeschluss des Rates 

der Gemeinde Nottuln am                          zu Grunde lag und dem Feststellungsbeschluss entspricht.

Nottuln, den

.................................................................

Bürgermeister
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Dieser Beschluss wurde am                          ortsüblich bekannt gemacht.
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Diese Aufstellung der 86. Änderung zur Aufhebung der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes (Wind-

energie) ist gemäß § 6 Absatz 1 des Baugesetzbuches mit Verfügung vom                          genehmigt worden.

Münster, den

Az.:
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Die Bezirksregierung

Im Auftrag:

Die Genehmigung der Aufstellung der 86. Änderung zur Aufhebung der 45. Änderung des Flächennutzungs-

planes (Windenergie) ist gemäß § 6 Absatz 5 des Baugesetzbuches am                          ortsüblich bekannt 

gemacht worden.

Mit dieser Bekanntmachung wird die 86. Änderung zur Aufhebung der 45. Änderung des Flächennutzungs-

planes (Windenergie) wirksam.  

Nottuln, den
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Bürgermeister

Es wird hiermit bestätigt, dass die vorliegende Ausfertigung dieser Aufstellung der 86. Änderung zur Aufhe-

bung der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes (Windenergie) dem Feststellungsbeschluss des Rates 

der Gemeinde Nottuln am                          zu Grunde lag und dem Feststellungsbeschluss entspricht.

Nottuln, den
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Bürgermeister
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